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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1975

Norm

ZPO §235 A1

Rechtssatz

Bei der Zustimmung zur Klagsänderung handelt es sich, auch wenn sie stillschweigend durch Verhandeln über die

abgeänderte Klage erteilt werden kann, um eine Prozeßhandlung (Fasching III 121), also eine Willenserklärung, die

durch das Gericht oder die Parteien im Prozeß abgegeben sein muß (Fasching III 11).
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